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RS OGH 1989/7/10 Bkd5/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1989

Norm

DSt 1872 §2 I

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, gegen den (unbegründet) schwerwiegende strafrechtliche Vorwürfe erhoben wurden, ist zur eigenen

Rehabilitation und zur Erhaltung des Ansehens seines Standes verp5ichtet, sich dagegen rechtzeitig und entsprechend

(allenfalls durch Erstattung einer Strafanzeige wegen Verleumdung) zur Wehr zu setzen.
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